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Direktorium 
Herrn Oberbürgermeister

Dr. Thomas Jung 
- per E-Mail - 
90744 Fürth 

Fürth, 14. Juli 2024 

Bürgerpetition zu Umgestaltung der Hornschuchpromenade 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir stellen folgende Anfragen:

1.Seit wann hat das Rathaus Kenntnis von der Bürgerpetition zum Umbau der Horn-
schuchpromenade an den Bayerischen Landtag?

2.Was kann die Baureferentin über den Ortstermin der Abordnung des Bauausschusses 
des Bayerischen Landtags am 26.4.2024 berichten? Wer war hinzugeladen? Welche 
strittigen Themen wurden erörtert? Trifft es zu, daß (wie uns von Teilnehmer MdL Mar-
kus Striedl berichtet wurde) bei dem Ortstermin die vom Baureferat (bislang) vertretene 
Notwendigkeit eines Umbaus wegen der Belange der Feuerwehr von einem fachkundi-
gen Vertreter der Fürther Feuerwehr nicht etwa bestätigt sondern vielmehr bestritten 
wurde?

3. Ist die Stadt Fürth nach der Beschlussfassung am 20.12.2023 vertragliche Verpflichtun-
gen für die Umsetzung des Umbaus eingegangen?

4.Wann und in welcher Höhe wurde die staatliche Zuwendung im Rahmen der Städtebau-
förderung für den Umbau beantragt? 

5.Warum war der Umbau nicht in den Vorschlägen der Verwaltung zu der am 15. Mai 
2024 vom Stadtrat beschlossenen Haushaltskonsolidierung enthalten?

6.Welches städtische Gremium wird über eine etwaige Weiterverfolgung des Bauprojekts 
bei erhöhten Gesamtkosten als Folge des Zeitverzugs durch die Petition oder wegen 
eines abschlägigen oder verminderten Förderbescheids zu beschließen haben?


Mit dem Wissensstand von heute hätten wir als AfD im Fürther Stadtrat den Um-
bau der Hornschuchpromenade ganz sicher zur Streichung im Rahmen der am 15. 
Mai 2024 beschlossenen Haushaltskonsolidierung vorgeschlagen. Indem Sie uns 
erstmals am 10. Juli 2024 außerhalb der Tagesordnung des Bau- und Werksaus-
schusses in nicht-öffentlicher Sitzung über diese Petition informiert haben, blieb 
uns diese Möglichkeit verwehrt.




Um ihrem gesetzlichen Auftrag zur Überwachung von Verwaltung und Beschluss-
ausführung gem. BayGO Art. 30 Abs. 3 erfüllen zu können, müssen die Stadträte 
nun endlich auch in ordentlicher Form informiert werden und Gelegenheit zur Be-
ratung bekommen. Dazu sollen auch der oder die Vertreter der Fürther Feuerwehr 
geladen werden, die an dem Ortstermin am 26. April 2024 teilgenommen hatten. 


Mit freundlichen Grüßen,


